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1. Änderung der Geschäftsordnung für den Rat, den 
Verwaltungsausschuss und die Ratsausschüsse der Gemeinde 
Saterland vom 01.11.2021 
 
Nach § 69 NKomVG vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576) in der zurzeit 
gültigen Fas-sung und gemäß Hauptsatzung vom 01.11.2011 und 31.03.2025 
beschließt der Rat der Gemeinde Saterland in seiner konstituierenden Sitzung 
am 01.11.2021 und in seiner Ratssitzung am 31.03.2025 folgende 
Geschäftsordnung für den Rat, den Ver-waltungsausschuss und die 
Ratsausschüsse: 
 
 
 

§ 4 
Sitzungsverlauf 

 
Der regelmäßige Sitzungsablauf ist folgender:  
a.  Eröffnen der Sitzung,  
b.  Feststellen der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit,  
c.  Feststellen der Tagesordnung,  
d.  Genehmigen der Niederschrift über die vorhergegangene Sitzung,  
e.  Bericht über wichtige Beschlüsse des Verwaltungsausschusses,  
f.  Bericht des Bürgermeisters über wichtige Angelegenheiten  
g.  Bericht der Vertreter der Gemeinde aus den Aufsichtsgremien der 
gemeindli-chen Beteiligungsgesellschaften, aus Verbänden und 
Organisationen, 
h. Einwohnerfragestunde (bei Bedarf)  
i.  Beratung und Beschlussfassung über die in der Tagesordnung 
bezeichneten Verhandlungsgegenstände, dazu jeweils Bericht über die 
Empfehlungen der Ausschüsse und des Verwaltungsausschusses,  
j.  Anträge und Anfragen,  
k.  nichtöffentliche Sitzung,  
l.  Schließung der Sitzung. 
 
 
 
 
 
Inkrafttreten 
 
Diese 1. Änderung der Geschäftsordnung tritt am 01.04.2025 in Kraft. 
Saterland, 31.03.2025 

 

 

 

Otto 

Bürgermeister 
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